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Erfolgreich auf dem Weg zur Biogértnerei

Die wichtigsten Informationen zur Umstellung
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Biopflanzen sind mehr als nur Bioprodukte. Sie
sind Sympathietrdger, sind ressourcen- und um-
weltschonend kultiviert und férdern das Bewusst-
sein eines nachhaltigen Konsums. Ausserdem sind
Biopflanzen als Ausgangsmaterial fir naturnah
angelegte Privatgérten und ffentliche Griinan-
lagen von grosser Bedeutung.

Biogdrtnereien pflegen oft einen direkten
Kontakt zu ihrer Kundschaft. Diese Gértnereien
dienen nicht nur als Anlaufstelle fir die Beschaf-
fung von Biopflanzen, sondern beraten und teilen
wertvolles Wissen Gber die Gestaltung von Natur-
gdrten. Dariiber hinaus tragen sie durch den Ver-
kauf von Wildpflanzen aktiv zur Férderung der
Biodiversitét im urbanen Raum bei.

Die Umstellung einer nichtbiologisch gefishr-
ten Gértnerei auf einen Knospe- oder Demeter-Be-
trieb bringt viel Neues mit sich. Die Betriebsleitung
und Mitarbeitende misssen sich das Wissen iiber
Bioanbau und Labelrichtlinien aneignen. Dieser
Lernprozess bendtigt Zeit. Vor allem da bei der
Umsetzung betriebsspezifische Voraussetzungen
beachtet und individuelle Losungen gefunden
werden miissen.

Dieses Merkblatt biindelt Informationen zum
Ablauf einer Umstellung, zu Weiterbildungsange-
boten und zur Vermarktung wéhrend und nach
erfolgreicher Umstellung. Es liefert Fachwissen
und Handlungsempfehlungen zur biologischen
Diingung, zu erlaubten Substraten und zum biolo-
gischen Pflanzenschutz. Somit ist es ein hilfreiches
Nachschlagewerk auf dem Weg zur Biogértnerei.
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Weshalb auf Bio umstellen?

Gartnereien arbeiten mit enorm vielfaltigen Pro-
duktegruppen: Schnittblumen, Beet- und Balkon-
pflanzen, Zimmer- und Wildpflanzen, Zierstauden
und -geholze, Obst- und Beerenpflanzen, Topfkrau-
ter, Gemiisesetzlinge sowie Samenanbau. Obwohl
nur ein Teil dieser Pflanzen essbar ist, wachst mit
dem steigenden Umweltbewusstsein der Kund-
schaft auch die Nachfrage nach nicht essbaren, bio-
logisch kultivierten Pflanzen. Die Verantwortung
gegeniiber der Natur und der Arbeitsschutz der
Mitarbeitenden sind weitere Argumente fiir eine
biologische Produktion. Diese fordert einheimi-
sche Wildpflanzen und robuste Sorten, strebt einen
geringen Ressourceneinsatz an und tragt damit zu
einer nachhaltigeren Produktion bei. Ziel ist es, die
Gesundheit des Planeten zu schiitzen, lebendige
Kreisldufe und Okosysteme zu stiarken, Chancen-
gleichheit zu fordern und die Umwelt fiir die jetzige
und folgende Generationen zu schiitzen.

Vor der Umstellung

Die Umstellung der gartnerischen Produktion auf
Bio ist wegen der vielfdltigen Betriebsstrukturen,
einer Vielzahl an Kulturen, der bodenungebun-
denen Kultivierung, aufwendigen Kultivierungs-
schritten und einem hohen Druck an Schadlingen
und Krankheiten anspruchsvoll. Eine sorgfaltige
Vorbereitung minimiert deshalb die Risiken und
schafft Platz fiir Innovationen. Da in der Regel der
gesamte Betrieb gleichzeitig umgestellt wird, bedarf
es geniigend Zeit, sich Fachwissen, Erfahrung und
Richtlinienkenntnisse im Voraus anzueignen. Zu-
néchst ist zu entscheiden, nach welchen Vorgaben
produziert werden soll:
* Schweizer Bioverordnung (CH BioV): nach
Vorgaben des Bundes
* Knospe: nach den Richtlinien von Bio Suisse
* Demeter: nach den Richtlinien von Bio Suisse
als Grundlage und zusatzlich nach den Richt-
linien des Vereins fiir biologisch-dynamische
Landwirtschaft und des Schweizerischen
Demeter-Verbands (siehe «Demeteranbau von
Zier- und Wildpflanzen» auf Seite 9)
Die Verordnungen, Richtlinien, Weisungen und Lis-
ten, die im Biolandbau Anwendung finden, sind im
Bioregelwerk zusammengefasst.

Informationen zu den Labels
bioaktuell.ch > Grundlagen > Das Bioregelwerk

Rund 100 Schweizer Gértnereien produzieren nach den Richtlinien von Bio Suisse.

Ein grosser Anteil der biologisch produzierten Pflanzen gelangt iiber den Direktverkauf
an die Kundschaft. Wachsende Absatzkanéle sind der Gross- und Detailhandel sowie
Gemeinden und Stadte.

Sich informieren und vernetzen

* Richtlinien der Labelorganisationen zu
Produktion und Verarbeitung sowie spezifische
Informationen zur Umstellung einholen (siehe
«Weiterfiihrende Informationen» auf Seite 27).

* Bioberatung in Anspruch nehmen.

* Vermarktung Uber bestehende und neuve
Absatzkanéle fir bestehende und neue Kund-
schaft prifen.

* Produktionspartner*innen informieren.

* Biogdrtnereien besuchen und Netzwerk mit
Knospe- oder Demeter-Gértnereien aufbauen.

e Termine von Schulungen und Arbeitskreisen
abkléren und gegebenenfalls bereits buchen.

* Mitarbeitende einbeziehen und schulen.

 Eigene Erfahrung sammeln.

Was eine Beratung bieten kann

 Schétzt den Umstellungsbedarf bisher einge-
setzter, nichtbiologischer Diingung, Substrate
und Pflanzenschutzmittel ein.

¢ Beurteilt die Eignung der bestehenden
Infrastruktur wie Gewdchshéuser, Bewdsserung
oder der automatisierten Dingung.

e Identifiziert Hirden und Chancen einer
Umstellung auf Bio im einzelnen Betrieb.
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https://www.bioaktuell.ch/grundlagen/bioregelwerk

Eigene Erfahrung sammeln

* Bereits ein bis zwei Jahre vor einer Umstellung
beginnen, wichtige Kulturverfahren nach den
Richtlinien umzusetzen.

 Substrate fir das eigene Sortiment in kleiner
Menge testen.

Siehe auch FiBL Merkblatter auf shop.fibl.org,
Herstellung und Einsatz komposthaltiger
Pflanzsubstrate, Artikel-Nr. 1367 und
Torfreduktion, Artikel-Nr. 2505.

* In einem ndchsten Schritt auf biologische
Dingung umstellen.

* Biologischen Pflanzenschutz, insbesondere
vorbeugende Massnahmen, im eigenen
Sortiment testen.

Siehe auch FiBL Merkblatt auf shop.fibl.org,
Pflanzenschutz im Biozierpflanzenbau,

Artikel-Nr. 1573.

Verbindliche Weiterbildung

Betriebe mit einer rein gartenbaulichen Pflanzenpro-
duktion (Gartnereien) haben fiir die Absolvierung
des Einfiihrungskurstage und Weiterbildungskurse
ab dem Beginn der Umstellung drei Jahre Zeit. Die
besuchten Kurse miissen mit einem Kurstestat zu-
handen der Biokontrolle bestdtigt werden. Nur an-
erkannte Weiterbildungsangebote sind anrechenbar.

Da der gesamte Betrieb gleichzeitig umgestellt wird, bedarf es ein bis zwei Jahre Vorlauf, um sich Fachwissen, Erfahrung und Richtlinienkenntnisse anzueignen.

Es ist zu empfehlen, Umstellungs- und Weiterbildungskurs fir Gértner*innen zu besuchen und sich ein Netzwerk aufzubauen.

Sowohl Bewirtschafter*innen als auch familien-
fremde Mitarbeitende in leitender Funktion miissen
fiinf Kurstage besuchen. Neu angestellte familien-
fremde Mitarbeitende in leitender Funktion miissen
die Kurstage in den ersten zwei Anstellungsjahren
absolvieren.

Ein EinfGhrungskurstag

Diese eintdgige Schulung vermittelt allgemeine In-
formationen zur Umstellung auf die Bioproduktion
und ist nicht spezifisch auf Gartnereien ausgerichtet.

Angebot

Bioberatende der kantonalen landwirtschaftlichen
Schulen: bioaktuell.ch > Aktuell > Agenda >
Themensuche: Umstellung

Vier Weiterbildungskurstage

Diese Schulungen vermitteln spezifische
Informationen zur Biozier- und Wildpflanzen-
produktion.

Angebot
Forschungsinstitut fiir Biologischen Landbau FiBL:

fibl.org > Infothek > Terminkalender

Bioterra, Fachgruppe Biogértnereien:
bioterra.ch > Kurse & Agenda

ProBio: probio.bioaktuell.ch
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Empfehlungen fiir Gérinereien

Es ist ratsam, schon frih mit der Weiterbildung zu
beginnen. Testate von anerkannten Kursen sind

bis finf Jahre vor der Umstellung anrechenbar. Im
Jahr vor Umstellungsbeginn sollte der Umstellungs-
und Weiterbildungskurs fir Biogértnereien besucht
werden. Diesen Kurs bietet das FiBL jéhrlich an.
Weiterhin ist zu empfehlen, die zwei obligatori-
schen Einfihrungskurstage im ersten Umstellungs-
jahr zu absolvieren. Die restlichen zwei der fiinf
Kurstage kénnen auf das zweite Umstellungsjahr
sowie das Folgejahr verteilt werden. Dafiir kén-
nen Weiterbildungskurse von Bioterra oder FiBL
gewdhlt werden. Ebenso besteht die Maglichkeit
wdhrend der Umstellungszeit an einem ProBio-
Arbeitskreis teilzunehmen. Pro Arbeitskreis ist maxi-

mal ein Kurstag anrechenbar (siehe Abbildung 1).

Demeter
Obligatorisch ist wahrend der ersten 12 Monate der

Umstellungszeit der viertdgige Einfiihrungskurs.

Dazu kommt ein eintdgiger Praparatekurs.

demeter.ch > Bauern/Lizenznehmer >
Ausbildung & Kurse

Weiterbildung und Beratung nach der
Umstellung

Die stetige Weiterentwicklung der okologischen
Produktion und ihrer Anforderungen verlangt von
Biobetrieben Beweglichkeit und Innovationskraft.
Das Angebot an Kursen, Tagungen oder Fachzeit-
schriften sollte deshalb auch nach der Umstellung
genutzt werden. Auch die bestehenden Beratungs-
angebote diirfen jederzeit eingeholt werden. Die
Bewirtschafter*innen sind fiir die laufende Weiter-
bildung ihrer Mitarbeitenden verantwortlich.

Mitarbeit bei Bio Suisse

Bio Suisse ist eine basisdemokratische Organisation,
bei deren Weiterentwicklung sich Knospe-Betriebe
einbringen konnen. Dies kann tiber die Kontaktnah-
me zur Fachgruppe Hortikultur geschehen.

bioaktuell.ch > Markt > Produkte > Biozierpflanzen

Mitarbeit ist auch {iber die Mitwirkung in einem
der Bio Suisse Gremien oder bei der Mitglieder-
organisation Bioterra in frei werdenden Positionen
moglich.

Abbildung 1: Mégliche Verteilung der obligatorischen fiinf Kurstage der Umstellungsschulung
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Beginn Umstellung: Alle Richtlinien missen vollumfénglich eingehalten werden.

U1 = Erstkontrolle bis spétestens 1. Mai

U2 = Zweitkontrolle

K = Jahrliche Kontrolle

@ Obligatorischer Einfishrungskurstag an kantonaler landwirtschaftlicher Schule

B Weiterbildungskurstag: Umstellungs- und Weiterbildungskurs fir Biogértnereien vom FiBL in Deutsch und Franzé&sisch,

bei Bedarf auch in ltalienisch

A Weiterbildungskurstag: Ganztégige Kurse aus dem Bioterra oder FiBL Kursprogramm
@ Weiterbildungskurstag: Teilnahme an ProBio-Arbeitskreis
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Ablauf der Umstellung

Anmeldungen

Girtnereien miissen sich bis spdtestens 30. Novem-
ber fiir eine Umstellung im Folgejahr anmelden.
Landwirtschaftliche Betriebe mit Direktzahlungs-
berechtigung miissen sich abhédngig von den Vor-
schriften im Kanton bis August/September fiir eine
Umstellung im Folgejahr anmelden.

Anmeldung bei einem Label

e Bio Suisse: bio-suisse.ch > Produzenten >
Formulare > Anmeldeformular

e Demeter: demeter.ch > Bauern / Lizenznehmer >
Demeter-Produzent*in / Lizenznehmer*in
werden / Marktinfos

Kontroll- und Zertifizierungsstelle wéhlen

* bio inspecta AG: bio-inspecta.ch

* Bio Test Agro AG: bio-test-agro.ch

Fiir die Meldung bei der kantonalen Stelle fiir Bio-
landbau wird der Vertrag mit einer Kontroll- und
Zertifizierungsstelle sowie die Anmeldung bei ei-
nem Label benétigt.

Meldung bei der kantonalen Stelle fiir
Biolandbau

Fiir Gértnereien ist eine Meldung fakultativ, da sie
nicht direktzahlungsberechtigt sind.
umstellung.bioaktuell.ch > Bioberatung

Anmeldung bei Mitgliederorganisation

Erst- und / oder Zweitmitgliedschaft bei:

* Bioterra: bioterra.ch > Angebot & Engagement >
Bioterra fiir Betriebe

* Weitere Mitgliederorganisationen unter:
bio-suisse.ch > Unser Verband >
Unsere Mitglieder > Mitgliederorganisationen

Abbildung 2: Logo der Umstellungs-Knospe
AN
UMSTELLUNG

Das Logo der Umstellungs-Knospe ist eine Bild-Schrift-Marke.

Hergestellt im Rahmen
der Umstellung auf die
biologische Landwirtschaft.

Das heisst, der Schriftzug «Umstellung» und der Zusatztext sind
immer gemeinsam mit dem Bild der Knospe abzubilden.

Umstellungsphase

Beginn der Umstellung ist jeweils der 1. Januar.
Ein Betrieb verpflichtet sich, ab dem ersten Tag
sé@mtliche Richtlinien einzuhalten.

Die Umstellung ist immer gesamtbetrieblich.

Dauver der Umstellung

Knospe-Umstellung

Die Knospe-Umstellung dauert zwei Kalenderjahre,

mit folgenden Ausnahmen:

¢ Eine schrittweise Knospe-Umstellung, verteilt auf
finf Jahre, ist moglich. Das Gesuch zur schritt-
weisen Umstellung muss vor der Umstellung bei
den Kontroll- und Zertifizierungsstellen und bei
Bio Suisse eingereicht werden.

* Ein nach Schweizer Bioverordnung (CH BioV)
gesamtbetrieblich zertifizierter Betrieb kann mit
einem zusétzlichen Bio Suisse Umstellungsjahr
als Knospe-Betrieb anerkannt werden.

Demeter-Umstellung

Eine Umstellung auf Demeter-Produktion dauert
abhéangig von der vorangegangenen Produktions-
weise bis zu drei Jahre: von nichtbiologisch auf
Demeter drei, von Knospe (mindestens zwei Jahre
Knospe-Betrieb) auf Demeter ein Jahr. Die genauen
Vorgaben, sowie der Zeitpunkt ab dem das Deme-
ter-Umstellungslogo verwendet werden darf, sind
der Demeter-Umstellerbroschiire zu entnehmen.

Siehe demeter.ch > Suche: Umstellerbroschiire

Umstellungs-Knospe

 Die Erstkontrolle (U1) findet im ersten Jahr bis
Ende April statt.

¢ Das Logo «Umstellungs-Knospe» darf mit ob-
ligatorischem Zusatz (siehe Abbildung 2) nach
erfolgter Ul-Zertifizierung ab dem 1. Mai des
ersten Umstellungsjahres genutzt werden. Dies
gilt bis zum Ablauf der Umstellungszeit.

e Die Zweitkontrolle (U2) findet im Laufe des
zweiten Umstellungsjahres statt. Da die Zertifi-
zierung nach der Ul-Kontrolle bis zum Ende des
zweiten Umstellungsjahres giiltig ist, spielt der
Zeitpunkt der U2-Kontrolle keine Rolle.
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Abbildung 3: Zeitliche Abfolge der Umstellung auf Knospe-Produktion

Vorbereitung Umstellungsphase Biobetrieb

@ Hergestellt im Rahmen
der Umstellung auf die

UMSTELLUNG biologische Landwirtschaft. BIOSUISSE

Anmeldung ut . u2

Beginn Umstellung: Alle Richtlinien missen vollumfénglich eingehalten werden.

U1 = Erstkontrolle bis spétestens 1. Mai U2 = Zweitkontrolle K = Jahrliche Kontrolle

Vorbereitungszeit: Umstellungsanmeldung und Wissensaneignung
[ Phase mit nachweislicher Richtlinieneinhaltung; noch keine Vermarktung mit der Umstellungs-Knospe
[ Umstellungsphase, in der mit der Umstellungs-Knospe vermarktet werden darf.
[ Betrieb ist zertifiziert und darf die Bio Suisse Knospe verwenden.
[ Phase ohne nachweisliche Richtlinieneinhaltung

0 Kulturbeginn ab dem 1. Januar des ersten e Ohne Nachweis aber mit Kulturbeginn vor

Umstellungsjahres: Samtliche Pflanzen, welche dem 1. Januar des ersten Umstellungsjahres:
ab dem 1. Januar des ersten Umstellungsjahres Pflanzen, bei denen die Einhaltung der Richt-
kultiviert werden, diirfen ab dem 1. Mai unter linien nicht nachgewiesen werden kann und
der Umstellungs-Knospe vermarktet werden. entsprechend keine Priifung durch eine Zerti-

g Mit Nachweis und Kulturbeginn vor dem fizierungsstelle erfolgen kann, diirfen erst ab der
1. Januar des ersten Umstellungsjahres: Fiir zweiten Wachstumsperiode als Umstellungsware
Pflanzen, die vor dem Umstelldatum vermehrt verkauft werden.

oder als Jungpflanze getopft wurden, gilt die
Nachweispflicht. Der Betrieb meldet sich fiir

den Biolandbau vor dem Kulturbeginn an und Definition einer Wachstumsperiode
erbringt den Nachweis, dass die betreffenden * Bei laubabwerfenden Gehdlzen:
Pflanzen biokonform kultiviert worden sind. vom Laubaustrieb bis zum Laubfall

Die Zertifizierungsstelle regelt die Nachweis- * Bei einziechenden Stauden:

pflicht und entscheidet, ob ab dem 1. Mai mit der vom Austrieb bis zum Einziehen
Umstellungs-Knospe vermarktet werden darf. * Bei immergriinen Pflanzen:

zwolf Monate
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Zertifizierung und Vermarktung
nach abgeschlossener Umstellung

, * Bei erfolgreicher Biokontrolle im zweiten Um-

= R E stellungsjahr sind die Produzierenden berechtigt,
ihre Pflanzen ab dem ersten Januar des Folgejah-
res unter der Bio Suisse Knospe zu verkaufen
(siehe Abbildung 4).

¢ Als Markenautftritt sind die Betriebe angehalten,
die Knospe-Tafel gut sichtbar an einem Betriebs-
gebdude zu montieren.

Abbildung 4: Logo Bio Suisse Knospe

Mit nachweislicher Richtlinieneinhaltung vor Kulturbeginn sind Zweijahresblumen ab
dem ersten Mai des ersten Umstellungsjahres mit der Umstellungs-Knospe vermarktbar.

Kontrolle \

Die Biokontrolle findet sowohl in der Umstellungs-

phase (U1, U2) als auch nach abgeschlossener B I OS U | S S E
Umstellung (K) jahrlich statt (siehe Abbildung 3 auf

Seite 7). Die Zertifizierungsstelle stellt vertraglich Alle Knospe-Logos sind auf bio-suisse.ch > Unser Verband >
sicher, dass sie bei den angemeldeten Betrieben alle Medien > Logo Download herunterladbar.

relevanten Bereiche auch unangekiindigt kontrol-
lieren kann.

Die Zertifizierungsfirmen bieten auf ihren Web- Demeter
sites unter anderem Checklisten fiir die Vorbereitung Die Mitgliedschaft beim Verein fiir biologisch-dyna-
einer Biokontrolle an, in denen alle erforderlichen mische Landwirtschaft verleiht die Nutzungsrechte
Dokumente aufgefiihrt sind (siehe «Umstellungs- des Demeter-Labels. Nach erfolgreicher Kontrolle
Check der Zertifizierungsstellen» auf Seite 27). diirfen die Betriebe ihre Produkte mit dem Demeter-
Die Kosten variieren (siehe Tabelle 1, unten). Label auszeichnen.

Tabelle 1: J&hrliche Beitrége fir Knospe-Gértnereien, Stand 2026

Jahrliche Beitrage fiir Einzelmitglieder bei Bio Suisse  Gebiihren in CHF*

Grundbeitrag 100
(bei Knospe-Netto-Umsatz < 100 000 CHF)

Fléchenabhéngiger Beitrag pro Hektar Nutzfléche 41

(Spezial- und Dauerkulturen, ohne geschiitzten Anbau)

Fléchenabhéngiger Beitrag pro Are Gewéchshaus 1.25

(Kulturen im geschitzten Anbau)

Weitere Beitrdage Gebiihren in CHF*
Mitgliederorganisationen Jahresbeitrag der Mitgliederorganisationen
Beispiel: Bioterra Biogdrtnerei 150-350

*Ab dem ersten Umstellungsjahr
Weitere Informationen zu den Kosten und Beitrégen auf bioaktuell.ch > Grundlagen > Umstellung > Kosten und Beitrége.
Kosten fiir Zertifizierung: siehe Preisliste auf der Website der Zertifizierungsstellen, eine telefonische Nachfrage wird empfohlen.
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Bei Demeter wird jeder einzelne Betrieb als ein individueller Organismus wahrgenommen. Er ist aus sich selbst lebensféhig und schafft
vielfaltige 8kologische, kulturelle und soziale Lebensréume fiir die Entwicklung von Pflanze, Tier und Mensch.

Demeteranbau von Zier- und Wildpflanzen

Gut zu wissen

* Fir Zier- und Wildpflanzen gelten bei Demeter
grundsdatzlich die Richtlinien von Bio Suisse.
Diese bilden die Basis. Aufbauend kommen
Demeter-Richtlinien zur Anwendung (demeter.ch
> Richtlinien).

¢ In den Demeter-Richtlinien gibt es kein eigenes
Kapitel fir Zierpflanzen. Es gelten die Richt-
linien fir den Demeter-Pflanzenbau.

Zukaufe

Insbesondere zugekaufte Samen, Stecklinge und
(Jung-)Pflanzen aus organisch-biologischen oder
nichtbiologischen Betrieben miissen auf dem Deme-
ter-Betrieb mit biodynamischen Praparaten behan-
delt werden. Dies gilt auch fiir die verwendeten Diin-
ger, Komposte, Erden und Substrate. Zugekauften
Fertigerden und -substraten sind mindestens 25 %
praparierter Kompost beizumischen. Der Anteil von
Torf ist so gering wie moglich zu halten, bzw. wann
immer moglich ist ganzlich darauf zu verzichten.

fer

Jemefer

in Umstellung.

dem

Die Demeter-Logos sind auf Anfrage beim Verband erhéltlich.

Vermehrungsmaterial

Grundsatzlich muss biodynamisches bzw. biolo-
gisches Vermehrungsmaterial verwendet werden.
Falls es nachweislich kein Vermehrungsmaterial in
dieser Qualitat gibt, kann auch nichtbiologisches
Saat- und Pflanzgut bezogen werden. F1-Hybrid-
sorten sind fiir nichtverzehrbare Zierpflanzen zu-
gelassen. Zum Nachlesen siehe auch demeter.ch
> Richtlinien, insbesondere Kapitel 4.7. Acker- und
Pflanzenbau, sowie Kapitel 4.8. Biodynamische
Préaparate.

Diingung und Pflanzenschutz

Auf Demeter-Betrieben sollen fliissige Diingungen
die Ausnahme bleiben. Sie sind aber fiir Zierpflan-
zen explizit erlaubt. Gleiches gilt fiir den Einsatz von
Calciumhydroxid. Der Einsatz von Spinosad oder
Kupfer hingegen ist in der Demeter-Produktion
auch bei Zier- und Wildpflanzen verboten. Die zu-
gelassenen Massnahmen und Wirkstoffe zur Pflan-
zenpflege sind in der FiBL Betriebsmittelliste (shop.
fibl.org, Artikel-Nr.1032, oder befriebsmittelliste.
ch) aufgefiihrt. Jeder Einsatz von Hilfsstoffen muss
im Pflanzenschutzjournal eingetragen werden. Wei-
tere zugelassene Massnahmen und Wirkstoffe zur
Pflanzenpflege und -behandlung von Zierpflanzen
sind in den demeter.ch > Richilinien in Anhang 4
aufgelistet.
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Ausgangs- und Vermehrungsmaterial

Bio Suisse definiert den Umgang mit Vermehrungs-
material in ihren Richtlinien. Die dort verwendeten
Begriffe konnen von den branchentiblichen Defini-
tionen abweichen.

Ausgangsmaterial ist nach Knospe-Richtlinien
ein Sammelbegriff fir Pflanzenmaterial, mit

dem eine Kultur beginnt. Es beinhaltet Saatgut,
vegetatives Vermehrungsmaterial und Pflanzgut
(Jungpflanzen aus Samen) und sollte grund-
satzlich biologischer Herkunft sein.
Vermehrungsmaterial umfasst nach Bio Suisse
Saatgut und vegetatives Vermehrungsmaterial.

Je nach Vermehrungsmethode und Produktgruppe
ist festgeschrieben, welcher der folgenden Stan-
dards in der Beschaffung von Ausgangsmaterial
erlaubt ist: Knospe, Schweizer Bioverordnung
(CH BioV), europdische Bioverordnung (EU BioV)

oder Nichtbio.

Verfigbarkeitsstufen

Weil das Angebot in der geforderten Qualitdt, Men-
ge und Vielfalt hdufig eingeschrankt ist, sind Arten
und Arten-Untergruppen nach Bio Suisse Richtli-
nien in vier Verfligbarkeitsstufen (14, 1, 2 und 3)
eingeteilt (siehe Tabelle 2, 3 und 4 zum Nachschla-
gen). Das System der Verfiigbarkeitsstufen ist fiir
Ausgangsmaterial verbindlich.

Die Verfiigbarkeitsstufen geben dariiber Aus-
kunft, ob Biogdrtnereien Bioausgangsmaterial kau-
fen miissen, ob Ausnahmen maoglich sind, oder ob
die Wahl der Produktionsweise des Ausgangsmate-
rials freigestellt ist.

Wo kénnen sich Gértnereien informieren?
Verfigbarkeitsstufen

Sortenliste auf shop.fibl.org, Artikel-Nr. 1149
OrganicXseeds: organicxseeds.ch

Prifung der aktuellen Verfigbarkeit
OrganicXseeds: organicxseeds.ch

Tabelle 2: Verfigbarkeitsstufen fiir die Beschaffung von biologischem Vermehrungsmaterial

Einstufung
Stufe 1A
(Bio = Pflicht,
auch fir
Zichtung)

Stufe 1
(Bio = Pflicht)

Stufe 2
(Bio = Regel)

Stufe 3
(Bio = Wunsch)

Anforderungen nach Bio Suisse

Verwendung von biologischem Vermehrungsmaterial
sowie Herkunft aus biologischer Pflanzenziichtung

(Sortenkategorie |) bzw. Ziichtung fiir den Biolandbau

(Sortenkategorie ) sind Pflicht.

Keine Genehmigung fir Erwerbsanbau:

Verwendung von Sorten aus Biovermehrung ist Pflicht.

Ausnahmen sind antragspflichtig und fir Erwerbs-
anbau nur fir Sortenversuche, Basissaatgut und zum
Sortenerhalt méglich.

Einzelgenehmigung: Verwendung von Sorten aus
Biovermehrung ist die Regel. Falls keine geeignete
Sorte in Bioqualitét verfigbar ist, l&sst sich ein

begriindeter Antrag auf Ausnahmebewilligung stellen.

Generelle Genehmigung: Falls kein Vermehrungs-
material aus biologischer Vermehrung erhdltlich ist,
muss eine Bestdtigung in OrganicXseeds erstellt
werden, dass das gewiinschte pflanzliche
Vermehrungsmaterial nicht verfigbar war.

Beispiele in der Zierpflanzenproduktion

* Bioziichtung ist fir den Biozierpflanzenbau
kaum existent.

* Zwiebelpflanzen und Ausgangsmaterial
fir die Zwiebeltreiberei

¢ Pflanzgut: aus Samen angezogene
Jungpflanzen

* Unveredelte einheimische Wildgehélze
(nur vegetatives Vermehrungsmaterial)

* Katzengras (diverses Getreide)

¢ Alle Wildpflanzen, welche im Handel in
ausreichender Samenmenge erhdltlich sind.

e Clematis vitalba (Gemeine Waldrebe)

* Viele Zierpflanzen und Ziergehdlze
(Topfpflanzen fir Beet und Balkon sowie
Schmuckstauden)

* Einige wenige Wildstauden und Wildgehélze
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Aus Biosamen angezogene Wildstauden erfillen den Grundsatz

«Bio von Anfang an».

Saatgut

Saatgut ist geschlechtlich (generativ) erzeugtes
Vermehrungsmaterial von Pflanzen, insbesondere
Samen und Friichte. Es darf nicht chemisch-syn-
thetisch gebeizt sein. Je nach Kultur gilt Stufe 1-3
(siehe Tabelle 2 und Tabelle 3).

Bioqualitat ist nicht verfiigbar:

Aus ungebeiztem nichtbiologischen Saatgut
produzierte Pflanzen dirfen mit einer Ausnahme-
bewilligung als Knospe-Ware verkauft werden.

Pflanzgut

* Der Begriff Pflanzgut wird wie folgt definiert:
Aus Samen gezogene, meist einjdhrige, aber
auch mehrjdhrige Kulturpflanzen in einem frii-
hen Entwicklungsstadium. Die Pflanzen dienen
der Weiterkultivierung im Topf oder werden aus-
gepflanzt.

* Das Pflanzgut ist am scharfsten geregelt und

muss biologisch sein (Stufe 1, siehe Tabelle 2 und

Tabelle 3).

Nichtbiologisches Pflanzgut von Zier- und

Wildpflanzen und -geholzen darf nur mit ei-

ner Ausnahmebewilligung der Biosaatgutstelle

(teambiosaatgut@fibl.org) eingesetzt werden.

Biologisches, aber nicht Knospe-zertifiziertes

Pflanzgut (biologisch gemdss CH BioV oder

EU BioV) ist mit Bewilligung einsetzbar.

Bioqualitat ist nicht verfiigbar:

* Bei Vorliegen einer Ausnahmebewilligung darf
das nichtbiologische Pflanzgut fertig kultiviert
werden. Der Verkauf erfolgt als Nichtbioware.

* Bei mehrjghrigen Arten ist der Verkauf mit dem
Knospe-Label nach Ablauf von zwei Wachs-
tumsperioden méglich.

Als Pflanzgut werden aus generativer Vermehrung angezogene Jungpflanzen
bezeichnet. Sie dienen der Weiterkultivierung im Topf.

Vegetatives Vermehrungsmaterial

Vegetatives Vermehrungsmaterial stammt aus ge-
schlechtsloser Vermehrung, zum Beispiel aus Knol-
len, Knospen, Pfropfreisern, Stecklingen, Luftabsen-
kern, Wurzelbrut oder Pilzbrut. Die so gewonnene
Pflanze ist dusserlich und genetisch mit der Mutter-
pflanze identisch. Zu dieser Gruppe gehdren auch
aus Sporen angezogene Farn-Jungpflanzen. Je nach
Kultur gilt Stufe 1-3 (siehe Tabelle 2 und Tabelle 3).

Gewebekultur

Vegetativ vermehrte Jungpflanzen aus erlaubten
Methoden der Gewebekultur miissen wahrend
der ersten Wachstumsphase mit der Umstellungs-
Knospe vermarktet werden.

Bioqualitét ist nicht verfiigbar:

Wenn Vermehrungsmaterial nachweisbar nicht

in Bioqualitat erhéltlich ist, darf folgendes

nichtbiologisches Ausgangsmaterial zugekauft

und die Verkaufsprodukte als Knospe-Ware

vermarktet werden:

* Aus Sporen angezogenes Pflanzgut (Farne)

* Vegetatives Vermehrungsmaterial (inklusive
bewurzeltes Vermehrungsmaterial mit
minimalem Erdvolumen)
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Fertigware

Als Fertigware gelten Pflanzen, die an Wiederver-
kdufer oder Endkunden verkauft werden. Blu-
menzwiebeln und -knollen gelten im Verkauf als
Fertigware. Die Handelsware wird mit dem Label
vermarktet, unter dem die Lieferant*innen produ-
ziert haben (siehe Tabelle 5).

Gruppenpflanzen sind Jungpflanzen, die héufig aus vegetativem Vermehrungsmaterial
gewonnen werden. Sie dienen der Weiterkultivierung im Topf.

Spezialfall Wildpflanzen

Blumenzwiebeln fir die Treiberei
Von Wildpflanzen ist biologisches Ausgangsmate-

rial gewiinscht. Arten mit gentigend Ausgangsma-
terial sind in der Sortenliste Zier- und Wildpflanzen
und auf organicxseeds.ch gelistet und der Verfiig-
barkeitsstufe 2 zugeteilt (siehe «Wo kénnen sich

Blumenzwiebeln gelten als Pflanzgut, Bio ist somit
Pflicht (Stufe 1, siehe Tabelle 2 und Tabelle 3). Bei
Nichtverfligbarkeit ist vor dem Einkauf ein Gesuch
um Ausnahmebewilligung zu stellen.

Bioqualitat ist nicht verfigbar:

Die Verkaufsprodukte aus nichtbiologischen
Blumenzwiebeln missen als nichtbiologische
Ware vermarktet werden.

Jungpflanzen

 Als Jungpflanzen gelten Pflanzgut und vegeta-
tives Vermehrungsmaterial, welches zur Weiter-
kultivierung an andere Erzeugerbetriebe oder die
Endkundschaft verkauft wird.

¢ Achtung: Im Einkauf und der Vermarktung sind
Pflanzgut und vegetatives Vermehrungsmaterial
unterschiedlich geregelt (siehe Tabelle 4).

* Gemiisejungpflanzen werden im Verkauf auch
als Setzlinge bezeichnet und sind fiir den End-
verkauf bestimmt. Das Gemiise darf nicht kon-
sumfertig sein.

e In Topfen kultivierte Frischgemiise, Friichte,
Heil- und Kiichenkréduter diirfen nur mit den
Topfen verkauft werden. Die Ernte aus den Top-
fen ist fiir den Verkauf nicht erlaubt.

Halbfertigware

¢ Als Halbfertigware gelten Pflanzen, die bis zur
Fertigware eine Teilkulturperiode durchlaufen
miissen.

» Halbfertigware gilt auch als Handelsware. Zur
Fertigkultivierung diirfen Knospe-Gartnereien
nichtbiologische Halbfertigware einkaufen. Ihre
Vermarktung erfolgt als nichtbiologisches Pro-
dukt (siehe Tabelle 5).

Gaértnereien informieren?» auf Seite 10).

Fir einheimische Wildpflanzen gilt

¢ Die Vermehrung hat méglichst generativ
(Gber Saatgut) zu erfolgen.

* Fir Saatgut und Mutterpflanzen muss ein Her-
kunftsregister gefihrt werden. Das Herkunfts-
register ist Teil der Biokontrolle und doku-
mentiert chronologisch den Ort (Angabe der
Gemeinde), der biogeographischen Gross-
region sowie Gattung und Art der gesammelten
Pflanzensamen.

* Zu beachten sind die Informationen und Emp-
fehlungen zur «Griinen Liste» von InfoFlora:
infoflora.ch > Artenférderung > Was pflanzen?
> Produzentinnen > Griine Liste-Tool.

Das Sammeln von Basissaatgut untersteht den
Artikeln 19 und 20 des Bundesgesetzes iiber
den Natur- und Heimatschutz (NHG, SR 451).

* Bei den Mutterpflanzen ist eine méglichst
breite genetische Population erforderlich.

Die genetische Vielfalt und Vitalitét der Mutter-
pflanzen wird erreicht, indem sie mit Samen
aus dem Wildstandort ergéinzt werden.

* Vegetatives Material aus Wildsammlung ist er-
laubt und erhélt sofort Knospestatus. Es gelten
die Wildsammlungsrichtlinien im Teil IV der
Knospe-Richtlinien.

* Nichtbiologisches, vegetatives Vermehrungs-
material bekommt nach zwei Jahren den
Knospestatus.
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Tabelle 3: Ausgangsmaterial bei Zier- und Wildpflanzen, Einkauf und Vermarktung

Kategorie des
Ausgangsmaterials
Saatgut (ungebeizt)

Pflanzgut (Jungpflanzen
aus Samen) aus einjéhrigen
Kulturen

Pflanzgut (Jungpflanzen
aus Samen) aus mehrighrigen
Kulturen

Vegetatives Vermehrungs-
material

Blumenzwiebeln

Tabelle 4: Zu beachten

Kategorie des
Ausgangsmaterials
Pflanzgut (Jungpflanzen

aus Samen) aus einjdhrigen

Kulturen
Beispiele: Salat, Lauch

Vegetatives Vermehrungs-
material

Anmerkungen zu Ausnahmebewilligung (AB) und Vermarktungsauflage (VA)

Stufe 3: Es ist keine AB ndtig. Nachweis der Nichtverfigbarkeit ist erforderlich.

Stufe 2: Eine AB ist méglich.

Stufe 1: Eine AB ist nur fir Sortenversuche, Basissaatgut der Kategorien |, Il und X (siehe Bio Suisse Richtlinien,
im Kapitel 2.2.2.6) und die Erhaltung der genetischen Vielfalt méglich.

Wenn eine AB vorhanden ist, hat das Verkaufsprodukt Knospe-Status.

Wenn nachweisbar nicht in Bioqualitét erhéltlich, darf nichtbiologisches Pflanzgut eingesetzt werden. Die nichtbiologischen
Partien missen eindeutig von biologischen Partien unterscheidbar sein. Sie missen als nichtbiologisch vermarktet werden.
Biologisches, aber nicht Knospe-anerkanntes Pflanzgut fir Zier- und Wildpflanzen (EU BioV oder CH BioV) kann ohne
Ausnahmebewilligung eingekauft werden. Die daraus kultivierten Pflanzen dirfen mit der Knospe vermarktet werden.

Verkaufsprodukte aus nichtbiologischem Pflanzgut von mehriéhrigen Kulturen diirfen nach Ablauf von zwei Wachstums-
perioden mit der Knospe vermarktet werden.

Biologisches, aber nicht Knospe-anerkanntes Pflanzgut fiir Zier- und Wildpflanzen (EU BioV oder CH BioV) kann ohne
Ausnahmebewilligung eingekauft werden. Die daraus kultivierten Pflanzen dirfen mit der Knospe vermarktet werden.

Stufe 3: Es ist keine AB ndtig. Nachweis der Nichtverfiigbarkeit ist erforderlich.

Stufe 2: Eine AB ist mdglich, auch fir Anbau nach EU BioV und CH BioV.

Stufe 1: Eine AB ist nur fir Sortenversuche, Basissaatgut der Kategorien |, Il und X (siehe Bio Suisse Richtlinien,
im Kapitel 2.2.2.6) und die Erhaltung der genetischen Vielfalt méglich.

Wenn eine AB vorhanden ist, hat das Verkaufsprodukt Knospe-Status.

Sie gelten als Pflanzgut. Mit einer AB darf das Endprodukt nicht als biologische Ware verkauft werden (VA), die Charge
muss im Anbau deutlich gekennzeichnet werden.

Biologisches, aber nicht Knospe-anerkanntes Pflanzgut fir Blumenzwiebeln (EU BioV oder CH BioV) kann ohne
Ausnahmebewilligung eingekauft werden. Die daraus kultivierten Pflanzen dirfen mit der Knospe vermarktet werden.

bei Topfkré&utern und Gemiisejungpflanzen, Einkauf und Vermarktung
Anmerkungen zu Ausnahmebewilligung (AB) und Vermarktungsauflage (VA)

* Die Knospe ist Pflicht.

¢ Pflanzgut von einjshrigen Kulturen muss aus Knospe-Produktion stammen. Es wird keine Ausnahmebewilligung
fir nichtbiologisches Pflanzgut erteilt, ausser fir begleitete Sortenversuche (mit VA der entsprechenden Partien).

* Nicht Bio Suisse zertifiziertes Pflanzgut (biologisch geméss CH BioV oder EU BioV produziert) darf mit einer
Ausnahmebewilligung der Biosaatgutstelle eingesetzt werden. Mit einer AB darf mit der Knospe vermarktet werden.

¢ Die Knospe ist Pflicht, ein Ausnahmegesuch erméglicht eine AB.

* Bei Nichtverfigbarkeit von vegetativem Knospe-Vermehrungsmaterial geméss organicxseeds.ch ist auf vorgéngigen
schriftlichen Antrag an die Biosaatgutstelle EU-Bio oder nichtbiologisches vegetatives Vermehrungsmaterial einsetzbar.

* Maégliche Einstufung von Gemiise und Kréutern: 1A, 1 und 2

* Bei mehrjghrigen Kulturen gilt die Einschrénkung der VA fiir die ersten zwei Wachstumsperioden. Nach deren Ablauf
dirfen die Verkaufsprodukte mit der Knospe vermarktet werden.

Tabelle 5: Halbfertig- und Fertigware von Zier- und Wildpflanzen, Einkauf und Vermarktung

Kategorie

Halbfertigware

Fertigware

Bemerkungen zur Vermarktung

* Wenn nachweisbar nicht in Bioqualitét erhdlilich, darf nichtbiologische Halbfertigware eingesetzt werden.

* Beim Einkauf von nichtbiologischer Halbfertigware ist eine AB nétig.

* Mit einer AB darf das Endprodukt nicht als biologische Ware verkauft werden (VA), die Charge muss im Anbau deutlich
gekennzeichnet werden.

* Bei mehrjshriger Halbfertigware aus nichtbiologischem Pflanzgut wie etwa Rosen oder Baumschulware gilt eine
Einschrénkung von zwei Wachstumsperioden bis zur Vermarktung als Knospe-Pflanze (siehe «Definition einer Wachstums-
periode» auf Seite 7).

* Verkaufsprodukte aus einjéhrigem Vermehrungsmaterial dirfen nicht mit der Knospe vermarktet werden.

* Bei direktem Einkauf und Verkauf von Fertigware ist eine Negativdeklaration erforderlich (siehe «Vermarktung» auf Seite 23).

* Bei mehrjdhrigen Pflanzen gilt bis zum Verkauf mit der Knospe eine Umstellungszeit von zwei Wachstumsperioden
(siehe «Definition einer Wachstumsperiode» auf Seite 7).

AB Ausnahmenbewilligung aufgrund eines Ausnahmegesuchs an die Biosaatgutstelle: Kultivierung von nichtbiologischem Ausgangsmaterial
unter Einhaltung biologischer Richtlinien ist méglich (Vorgehen siehe «Ausnahmebewilligung» auf Seite 14).

VA Vermarktungsauflage: der Verkauf erfolgt als nichtbiologisch (siehe Definition «Vermarktungsauflage» auf Seite 14).

EU BioV (europdische Bioverordnung); CH BioV (Schweizer Bioverordnung)
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Ausnahmebewilligung

Eine Ausnahmebewilligung der Saatgutstelle ermog-
licht die Verwendung von Vermehrungsmaterial ,
das nicht mit der Schweizer Knospe zertifiziert ist
(CH BioV, EU BioV, nichtbiologisch).

Stufe 1 (Bio =Pflicht)

Pflanzgut von einjahrigen Kulturen, Blumenzwie-
beln und Halbfertigware aus nichtbiologischer
Vermehrung erfordern eine Ausnahmebewilligung.
Trotz der Kultivierung nach Bio Suisse Richtlinien
ist eine Knospe-Vermarktung ausgeschlossen (sie-
he«Vermarktungsauflage» auf Seite 14).

Stufe 2 (Bio =Regel)

Bei vegetativem Vermehrungsmaterial und bei
Verwendung von nichtbiologischem, ungebeiztem
Saatgut fiir Arten und Artenuntergruppen der Ver-
fiigbarkeitsstufe 2 ist eine Ausnahmebewilligung
notwendig. Die Knospe-Vermarktung ist erlaubt.

Keine Ausnahmebewilligung notwendig

* Bei Saatgut und vegetativem Vermehrungsma-
terial, wenn auf organicxseeds.ch nachweisbar
keine Sorte der gewtiinschten Art aus Biovermeh-
rung verfiigbar ist (alle Arten der Verfiigbarkeits-
stufe 3).

* Fiir biologisches, aber nicht Knospe-anerkanntes
Pflanzgut von Zier- und Wildpflanzen

* Fiir Saatgut und einjahriges vegetatives Vermeh-
rungsmaterial aus Umstellungsbetrieben

Vermehrungsmaterial: Umstellung

Die Verkaufsprodukte aus Vermehrungsmaterial
von Knospe-Umstellungsbetrieben lassen sich ohne
Ausnahmebewilligung mit der Bio Suisse Knospe
vermarkten.

Vermarktungsauflage
¢ Kultur nach Knospe-Richtlinien
* Verkauf als Nichtbioware
o Auf der Etikette diirfen das Knospe-Logo
und der Begriff «Bio» nicht erscheinen.
* Betrifft:
- Pflanzgut: einjghrige Pflanzen, Stufe 1
- Vegetatives Vermehrungsmaterial:
mehrjghrige Pflanzen, Stufe 1 und 2
- Ausgangsmaterial fir Zwiebeltreiberei,
Stufe 1

Einreichen des Ausnahmegesuchs

Nachweis der Nichtverfiigbarkeit

* Die Verfigbarkeit von biologischem Ausgangs-
material (Saatgut, vegetatives Vermehrungs-
material, Pflanzgut) lasst sich in der Datenbank
organicxseeds.ch prifen (siehe Anleitung zur
Nutzung von OrganicXseeds, Link unten auf der
Startseite von OrganicXseeds).

* Fir alle Pflanzen der Stufe 3 gilt: die Bestti-
gung der Nichtverfiigbarkeit ist verpflichtend;
erstellt auf OrganicXseeds, bei Kontrolle vorge-
wiesen (OrganicXseeds / Screenshot).

Planungshilfe mit Sortenlisten
Sortenliste auf shop.fibl.org, Artikel-Nr. 1149

Die Verfiigbarkeitsstufen 1-3 sind auf den aktuellen
Sortenlisten vom FiBL bzw. Bio Suisse definiert und
sind fiir die Bestellungen verbindlich.

Gesuch stellen

* Gesuche fir eine Ausnahmebewilligung iber
OrganicXseeds (organicxseeds.ch) einreichen.

e Sammelgesuch: ein einziges Gesuch fiir eine
ganze Produktionscharge

* Bei Fragen zur Einstufung, Verfigbarkeit und
Ausnahmebewilligung kann das Team der
Biosaatgutstelle kontaktiert werden (M. Klaiss:
+41 (0)62 854 7208 oder R. Bircher:
+41 (0)62 865 7295). Nach in Anspruch
genommener Beratung kann eine Ausnahme-
bewilligung auch bei der Biosaatgutstelle
(teambiosaatgut@fibl.org) eingereicht werden.

¢ Erfordert die Behandlung des Gesuchs einen
ausserordentlich hohen Zeitaufwand, wird
eine Pauschalgebihr von 50 CHF verrechnet.

Import-Knospe und EU-Bio

* Bei Pflanzgut, das mit der Import-Knospe zerti-
fiziert ist, muss mindestens ein Kultivierungs-
schritt (Pikieren, Umtopfen) sowie mindestens
die Halfte der Kulturdauer (Zeit von der Aussaat
bis zur verkaufsfertigen Pflanze) in der Schweiz
erfolgen, damit die Vermarktung unter Bio Suisse
Knospe erlaubt ist.

* Treiberei auf Substrat: Zierpflanzen aus EU-
Bioausgangsmaterial diirfen mit der Bio Suisse
Knospe vermarktet werden.
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Substrate

Gaértnereien kultivieren viele Pflanzen in Topfen
und weiteren Gefédssen. Diese nicht bodengebun-
denen Anbausysteme nehmen in der Bioproduktion
eine Sonderrolle ein. Entsprechend ist der Einsatz
von Substraten klar geregelt. Welche Handelssubs-
trate und Substratkomponenten in der Praxis zu-
gelassen sind, regelt die FiBL Betriebsmittelliste.

FiBL Betriebsmittelliste
Betriebsmittelliste auf shop.fibl.org, Artikel-Nr. 1032,
oder auf betriebsmittelliste.ch

Eigene Mischungen

Gartner*innen haben die Moglichkeit, eigene Mi-
schungen zu verwenden oder ihre Mischung an
Firmen in Auftrag zu geben. Wichtig dabei ist, dass
die Mischung riickverfolgbar ist. Sémtliche Einzel-
komponenten miissen in der FiBL Betriebsmittel-
liste aufgefiihrt sein. Weitere erlaubte mineralische
und organische Komponenten sind in der Einlei-
tung der Betriebsmittelliste erwdhnt. Wichtig ist,
dass diese Produkte nach der Gewinnung nicht
mit unzuldssigen Hilfsmitteln behandelt wurden.
Ein entsprechender Vermerk muss auf dem Liefer-
schein oder mittels einer Bestadtigung des Lieferan-
ten dokumentiert sein.

Rickverfolgbarkeit sicherstellen
Folgende Angaben sind bei der Kontrolle mittels
Rechnung oder Lieferschein auszuweisen:

* Rezeptur (Komponenten, Gewicht, Volumen)
* Bezugsquelle

* Produktionsdatum

Torfeinsatz reduzieren

Der erlaubte maximale Torfgehalt wird mit dem

Torfausstiegskonzept des Bundes seit 2012 schweiz-
weit in der gartnerischen Praxis und im Verkauf von

Sackware schrittweise reduziert. Bio Suisse redu-
ziert den maximal erlaubten Torfanteil ebenfalls

schrittweise. Fiir Knospe-Betriebe gelten die Regeln

von Bio Suisse. Die Bio Suisse Richtlinien schreiben

aus kulturtechnischen Griinden je nach Kultur ei-
nen Verzicht oder eingeschrankten Einsatz von Torf
vor (siehe Tabelle 6). Die torffreie Kultivierung ist
erwiinscht. Der Einsatz von Torf zur Anreicherung
der Boden ist nicht gestattet.

Tabelle 6: Maximal erlaubter Torfgehalt im Substrat

Pflanzengruppe im Knospe-Betrieb Torfgehalt
ab 1.1.2025

Wildpflanzen 0%

Kultursubstrate fir Gruppenpflanzen und 0%

Zierstauden, Ziergehélzen in Container

Topfkréuter und Zimmerpflanzen 30%

Anzuchtsubstrate fir Jungpflanzen aller 60 %

Pflanzengruppen ™

Terminkulturen und fortgeschrittene Jungpflanzen 0%
im Beerenanbau

Gemiise und Beeren in Topfen™ * 0%

* Inklusive Erdpresstopf und Speedys

** Gemise und Beeren in Tépfen mit bereits ersten erntereifen Friichten fir
Weiterkultivierung (Verkauf an Detailhandel und Endverbraucher*innen).

Um den Torf zu ersetzen braucht es eine Mischung aus verschiedenen Komponenten.

Mégliche Substrate sind (von oben rechts nach unten links): Kompost, Hanffasern,
Chinaschilfhdcksel, Schilfrohr (Phragmites), Schilféhre (Phragmites), Pflanzenkohle, Perlite,
Flachsschében, Dinkelspelzen.
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Im Bodem liefert Kompost Néhrstoffe fiir die Pflanzen, verbessert die Bodeneigenschaften und den Wasserhaushalt. Qualitétskompost

spielt auch in Biosubstraten eine zentrale Rolle. Wéhrend der Reifungsphase entwickeln sich antagonistische Mikroorganismen, welche die

Pflanzen vor Krankheiten schiitzen kénnen.

Kompostanteil erhéhen

Kompost ist ein nachwachsender Rohstoff. Er erhcht
die mikrobielle Aktivitdt der Substrate und fordert
die Umsetzung von organischen Diingemitteln und
die Nahrstoffversorgung von Topfkulturen. Bei ge-
wissen Substraten ist ein minimaler Kompostanteil
vorgeschrieben (siehe Tabelle 7). Es empfiehlt sich,
nur hochwertigen Qualitatskompost zu verwenden.

Tabelle 7: Minimaler Anteil an Kompost
im Substrat fir Knospe-Betriebe

Pflanzengruppe Kompost-
anteil
Einheimische Wildpflanzen 20%

Gruppenpflanzen und Stauden 20%
Topfpflanzen, Topfkréuter 10%

Um die Substratfruchtbarkeit zu stérken, ist bei gewissen Kulturen
ein minimaler Anteil an Kompost im Substrat vorgeschrieben.

Zu beachten beim Kompost

Beim Zukauf von Komposten sind ausschliesslich
Anbieter aus der Betriebsmittelliste zu wéhlen.
Fir lose gehandelte Komposte gilt die maximale
Transportdistanz von 80 km Luftlinie.

Fir Komposte, Pilzsubstrat und Gérgut als
Bestandteil von Handelsdiingern und Substraten
gilt die Distanzlimite nicht.

Bei Eigenproduktion ist es ratsam, vor der
Verwendung des Kompostes die Pflanzenver-
traglichkeit (Kressetest) und den Néhrstoffgehalt
(externe Néhrstoffanalyse mit Nmin-Formen)

zu prifen (siehe Seite 27).
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Dingung

In der Kultivierung von Biopflanzen sind aus-
schliesslich organische und natiirliche Diingemit-
tel und Bodenverbesserer erlaubt. Die zugekauften
Handelsprodukte miissen auf der aktuellen FiBL
Betriebsmittelliste aufgefiihrt sein.

FiBL Betriebsmittelliste
Betriebsmittelliste auf shop.fibl.org, Artikel-Nr. 1032,
betriebsmittelliste.ch

Die Mineralisation der Nahrstoffe soll im Boden
oder im Substrat stattfinden. Biodiinger enthalt
Stickstoff hauptsachlich in organisch gebundener
Form. Erst die im Boden oder Substrat lebenden
Mikroorganismen machen ihn pflanzenverfiigbar
und tragen somit zu einer lang anhaltenden Néhr-
stoffversorgung bei. Diingemittel sollen nicht in
geloster Form vorliegen. Selbst hergestellte Diin-
gemittel wie Kompost oder Hofdiinger aus dem
eigenen Betrieb sind erlaubt und erwiinscht. Bei
der Umstellung von girtnerischen Kulturen auf
Bio, ist die angepasste Diingung héufig eine grosse
Herausforderung.

Fo ¥ : STEP Systems Gt ol Systes.

Mit der Schnellmessung mittels AM-Methode (Aktivierungsmesser)
l&sst sich der Salzgehalt kurzfristig Gberwachen. Dies gibt Auskunft
Uber die geldsten Nahrstoffe im Topf.

Tipp

Die Mineralisierung von organischem Diinger

im Topf ist sehr dynamisch und nicht immer genau
vorhersehbar. Sie lGuft langsamer ab als bei
nichtbiologischer Diingung. Deshalb ist die regel-
massige Uberwachung des Salzgehaltes und des
pH-Wertes bei Topfkulturen in torfreduzierten
Substraten wichtig, um Versalzungen oder N&hr-

stoffmangel zu vermeiden.

Grundsdtze

¢« Um Nahrstoffverluste zu vermeiden, sind fliissi-
ge Diinger zuriickhaltend einzusetzen.

 Topfkulturen sind zielgerichtet zu diingen.

* Fiir den Nachweis der verwendeten Diingemittel
sind die Belege der zugekauften Produkte zuhan-
den der Kontrolle aufzubewahren.

* Aufgediingte Substrate sind erlaubt. Ihre Re-
zeptur ist fiir die Kontrolle offenzulegen. Um
die auf diesem Weg verwendeten Diingemittel
auszuweisen, ist es ratsam im Diingejournal eine
Rubrik «Diingemittel bei Substraten» zu fiihren.

e Einschrankung:

— Kultivierung von essbaren Pflanzen
(Topfkrauter, Gemdiisesetzlinge):
Fliissigdiinger aus hydrolysieren tierischen
Proteinen sind nicht erlaubt.

— Demeter: siehe«<Demeteranbau von Zier-
und Wildpflanzen» auf Seite 9.

Eisenmangel bei Erdbeerpflanzen: Steht die Pflanze fiir kurze Zeit

zu nass, entwickeln sich rasch Mangelerscheinungen.
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Weihnachtssterne sind empfindlich auf zu hohe Salzgehalte. Eine optimale Né&hrstoffversorgung erfordert viel Kdnnen und Erfahrung.

Néhrstoffbilanzberechnung Spurenelemente

* Eine Nahrstoffbilanzrechnung ist nur auf ge- Der Bedarf jedes Spurenelements muss nachgewie-
wachsenem Boden erforderlich (siehe Tabelle 8). sen werden. Als Bedarfsnachweis gelten:

¢ Fiir Jung- und Topfpflanzen, welche fiir den Ver- ¢ Sichtbare Mangelsymptome an den Kulturpflan-
kauf bestimmt sind, muss keine Nahrstoffbilanz zen; Fotos reichen als Beweis
berechnet werden. * Bodenanalyse der Parzelle, maximal 4 Jahre alt

¢ Aufgediingte, zugekaufte Substrate und der Diin- ¢ Pflanzensaftanalyse

ger zur Substrataufdiingung werden in der Nahr-

stoffbilanz nicht mitberechnet.

Bei Behandlungen ist zu beachten:

Anstelle einer Nahrstoffbilanz wird empfohlen, bei * Der Einsatz von Spurenelementen muss doku-
Substratmischungen und Nachdiingung ein Diinge- mentiert werden.

journal zu fiihren (siehe Tabelle 8).

Tabelle 8: Anforderungen an die Dingung

Anforderungen Freiland
(gewachsener Boden)

Dingungslimit kg N/ha diingbare Flache, standort-
abhéngig, siehe Bio Suisse Richtlinien,

im Kapitel 2.4.2.1

Suisse-Bilanz® N und P
Nachweis des Nahrstoffbilanz
Jahresverbrauchs

(Dingungsjournal)

* Ein Kontrollfenster ohne Behandlung wird emp-
fohlen.

¢ Die Beimischung von Spurenelementen ins Subs-
trat ist untersagt.

¢ Die zugelassenen Produkte sind auf der Betriebs-
mittelliste aufgefiihrt.

Gewadéchshaus Topfpflanzen

(Boden) (bodenungebunden)
Kein Dingungslimit, die Kein Dingungslimit, die
Bewirtschaftungsintensitéit ist Bewirtschaftungsintensitét ist
nicht begrenzt nicht begrenzt

N und P Nicht vorgeschrieben
Néhrstoffbilanz Belege fir einen Nachweis

von eingekauften und verwen-
deten Produkten sammeln.

Bodenanalyse Pflicht: for Umstellungsbetriebe / Betriebe mit OLN , die gemass DZV 2.2.  Nicht vorgeschrieben
einen Bedarfsnachweis erbringen missen: min. alle 10 Jahre / vor dem Ein-
satz von Kalisulfat und Patentkali (Bodenprobe darf max. 4 Jahre alt sein)
Empfehlung: P, K, Humus, Bodenart (Freiland: alle 4-5, Gewdchshaus mit
Bodenkulturen: alle 2 Jahre) fiir reine Gértnereien

a Oder gleichwertige Methode
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Biologischer Pflanzenschutz

Der biologische Pflanzenschutz stiitzt sich wesent-
lich auf vorbeugende Massnahmen, die das nattir-
liche Regulierungspotenzial des Systems steigern
(siehe Abbildung 5). Im Freilandanbau beginnt er
bei der gesamtbetrieblichen Optimierung des Oko-
systems und der sorgfiltigen Auswahl der zum
Standort passenden Kulturen und Sorten. Auch bei
Gewachshauskulturen ist immer der Aussenbereich
mitzuberiicksichtigen. In der Klimasteuerung ist bei
iiberdachten Kulturen viel fiir die Gesunderhaltung
der Pflanzen erreichbar. Erst bei (drohendem) Be-
fall kommen Massnahmen zum Einsatz, die direkt
gegen spezifische Erreger wirken.

FiBL Merkblatt Pflanzenschutz im Biozierpflanzen-
bau auf shop.fibl.org, Artikel-Nr. 1573

Zur Erhaltung von Gesundheit kann bei gértneri-
schen Kulturen viel iiber Kultur- und Klimafithrung
erreicht werden:

* Hygiene im Pflanzenbestand

* Saubere Stellflachen und Anzuchtgefasse

* Substratwahl

* Nahrstoffversorgung

* Geeignete Sortenwahl

* Gute Klimafiihrung (siehe Seite 20)

Der Anbau von Biozier- und Wildpflanzen
verzichtet vollsténdig auf den Einsatz chemisch-
synthetischer Pflanzenschutzmittel.

Abbildung 5: Pflanzenschutzpyramide

A

Biologische Pflanzenschutzmittel,
Fallensysteme, Verwirrungstechnik

Risikoanalyse
und
Monitoring

Funktionelle Biodiversitdt:

Nitzlingsférderung, Nitzlingsstreifen und Beipflanzen

Blihstreifen sind Teil des gesamten Pflanzenschutzkonzeptes und férdern durch ihre
Pflanzenvielfalt Nitzlinge. Die Anwendung ist auch im geschitzten Anbau méglich.

Ein Schneckenzaun in der Staudenproduktion kann die Einwanderung von Schnecken
stark reduzieren und ist vor allem in der Nachbarschaft von Dauergriinland sinnvoll.

Direkte
Pflanzenschutz-
massnahmen

A

Indirekte
Pflanzenschutz-
massnahmen

Die Anwendung dieser Strategie erfordert
regelmassige Kontrollen der Kulturen und gute
Kenntnisse Gber die Biologie der Krankheiten,
Schadlinge und Nitzlinge sowie iber die
spezifische Wirksamkeit der einzelnen Mass-
nahmen und deren Nebenwirkungen.
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Betriebsmittelliste ist verbindlich

Biobetriebe diirfen fiir Pflanzenschutz und -stér-

kung ausschliesslich die in der FiBL Betriebsmittel-

liste aufgefiithrten Handelsprodukte fiir die aufge-

fiihrten Kulturen verwenden. Ebenfalls zugelassen:

* Selbst hergestellte Extrakte und Praparate wie
Aufgiisse, Ausziige, Tees

* Homoopathische Praparate in einer Potenzie-
rung von D6 oder hoher

* Grundstoffe, die der Bioverordnung entspre-
chen (gemadss Pflanzenschutzmittelverordnung)

¢ Einschrankung Wildpflanzen: Schneckenkorner
auf Basis von Eisenphosphat nicht erlaubt

FiBL Betriebsmittelliste
Betriebsmittelliste auf shop.fibl.org, Artikel-Nr. 1032,
oder auf betriebsmittelliste.ch

Biodiversitat fordern

Biodiversitatsforderflachen (BFF) schaffen Lebens-
raume und unterstiitzen die natiirliche Férderung
der Artenvielfalt. Diese Flachen ermdoglichen unter
anderem auch den freilebenden Niitzlingen den Zu-
gang zu geeigneten und langfristigen Nahrungs-
quellen, zu Riickzugs- und Winterquartieren, sowie
zu geeigneten Bruthabitaten. Es hat sich erwiesen,
dass vor allem Kleinstrukturen wie kleine Tiimpel,
Feuchtgraben, Ruderalfldchen, Ast- und Steinhau-
fen oder Hecken mit heimischen Wildgehdlzen
grosse Wirkung fiir die Biodiversitat zeigen.

Unkrautbekéampfung

¢ Herbizide aller Art sind nicht erlaubt (betrifft
auch Essig, Salz und Fettsduren).

* Heisswasserbehandlungen zum Beispiel zur
Reinigung von Stellfléchen sind méglich.

* Das Déampfen im Freiland ist verboten. Vom
Verbot ausgenommen sind Fléchen fir die
Jungpflanzenanzucht.

* Im Gewdchshaus und bei der Setzlings-
anzucht darf bis in eine Tiefe von 10 cm flach-
grindig geddmpft werden.

* Déampfen ist auch fiir Erden und Substrate
erlaubt.

Was fir reine Knospe-Gértnereien gilt

o Auf 7% der gértnerischen Nutzfléche sind
Biodiversitdtstorderflachen (BFF) einzurichten.

* Esist ein Flachenplan zuhanden der Kontrolle
zu erstellen, auf dem die BFF ausgewiesen sind.

* Die Elemente der BFF sind frei wdhlbar.

 Die Pflegemassnahmen der BFF entsprechen
den Angaben der Wegleitung von Agridea und
missen eingehalten werden.

¢ Die 12 Férdermassnahmen (betrifft den
Biodiversitdtscheck von Bio Suisse) sind fir reine
Gértnereien, Zierpflanzenbetriebe und Baum-
schulen nicht erforderlich.

e Das Kriterium «Anrechenbare Fléche»
(Beschreibung in der Wegleitung von Agridea)
ist fir reine Bio-Gértnereien nicht relevant.

Es dirfen auch Kleinflachen angerechnet werden.

Biodiverse Kulturen und Betriebsfléchen bieten viele
Habitate fir Nitzlinge. Dies stérkt den biologischen
Pflanzenschutz der Biogértnereien.
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Energieeffizienz im geschiitzten Anbau

Im geschiitzten Anbau soll geméss Knospe-Grund-
sdtzen auf Biobetrieben moglichst wenig Energie
verwendet werden. Dies lasst sich erreichen durch:

* Eingeschrénkte Heizperioden und
Heiztemperaturen (siehe Tabelle 9)

 Energiesparende Anbautechnik

* Energieeffizientes Heizungssystem

* Nicht fossile Brennstoffe

* Gute Wérmeddmmung

¢ Eingeschrénkte Assimilationsbeleuchtung

* Eingeschrénktes Démpfen des Bodens

Energieeffizienz ab 1.1.2030

e 80 % der fir das Heizen eingesetzten Energie
muss aus erneuerbaren Energietrégern
stammen (inkl. Trockenheizen).

e Ausgenommen sind bis Ende 2039 Gewdchs-
h&user, welche nur zur Frostfreihaltung auf
<5 °C geheizt werden.

Weitere Informationen zur Energieeffizienz:
bioaktuell.ch > Pflanzenbau > Gemiisebau >
Gewdchshaus > Anforderungen an die Energie-
effizienz im Biogewdchshaus

Energieeffizienz ab 1.1.2040

100 % der eingesetzten Heizenergie fir Grund-
und Spitzenlast, Frostfreihaltung, Trockenheizen
und CO,-Dilngung muss mit erneuerbaren Ener-
gietrégern abgedeckt werden.

Als erneuerbare Energietrdger gelten Wind-
und Wasserkraft, Solarenergie, Biomasse

(z.B Holz) und Umweltwdrme (z.B. Geother-
mie). Es ist erlaubt, Abwdrme aus industriellen
Prozessen, welche nicht primér der Wérmege-
winnung dienen, tber Wérmenetze zu nutzen.
Fir das Betreiben einer Warmepumpe aus
Fernwdrme oder Widerstandsheizung darf

ab 1.1.2040 kein Atomstrom mehr verwendet
werden.

In begriindeten Féllen (Einfluss Dritter) sind Aus-
nahmen fiir Betriebe moglich, die den Anteil erneu-
erbarer Energien zum geforderten Zeitpunkt nicht
erreichen. Dafiir ist ein Gesuch bei der Bio Suisse
Markenkommission Anbau (MKA) einzureichen.

Tabelle 9: Maximale Temperaturen im Gewéchshaus und im Folientunnel

Gewdchshausisolation

Zeil-qunne 1. Dezember bis
Ende Februar
Jungpflanzen Ohne
Einschréinkung
Gemiise und Topfkrduter <10°C
Treibereikulturen, Griinsprossen <18°C
Zierpflanzen <18°C
Pflanzensammlungen, Mutter- Ohne

pflanzen zur Stecklingsgewinnung

Einschrénkung

Gut isoliertes Gewdachshaus

Nicht isoliertes Gewédchshaus

1. Mérz bis 1. November bis 1. April bis

30. November 31. Mérz 31. Oktober
Ohne <5°C Ohne
Einschrankung Einschrénkung
Ohne <5°C Ohne
Einschrankung Einschrénkung
<18°C <5°C <18°C
<18°C <5°C <18°C
Ohne <5°C Ohne

Einschrénkung

Einschrénkung

Ein gut isoliertes Gewdchshaus erfiillt die in den Knospe-Richtlinien beschriebenen allgemeinen Anforderungen.

Es kann wie folgt isoliert werden:

* Isolation der Gewdchshauswéinde: doppelschichtig oder einfachbeschichtet mit Noppenfolie
* Isolation der Dachfléchen: doppelschichtig oder einfachbeschichtet mit Energieschirm

Gewdichshduser, welche die baulichen Anpassungen nicht erfiillen, dirfen in der kalten Jahreszeit lediglich

frostfrei bei maximal 5 °C gehalten werden.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Heizbeschrénkung auf die Zeit vom 1. November bis 31. Januar

verschoben werden. Eine Heizbeschrédnkung von 3 Monaten muss eingehalten werden.
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Topfe und Mulchfolien
Topfe

Der Topf dient als Gebinde fiir Kultivierung und
Verkauf. Grundsatzlich diirfen alle Tépfe verwendet
werden. Verpackungen wie auch Topfe sollen die
Umwelt moglichst wenig belasten. Einschrankun-
gen betreffen Topfe, welche fiir das Auspflanzen in
den Boden vorgesehen sind.

Was Gdartnereien tun kénnen

* Mehrwegsysteme vorziehen.

* Wenn méglich Materialien aus erneuerbaren
oder nachwachsenden Rohstoffen verwenden.

* Realistische Topfgréssen wéhlen.

* Aufwéndige und mehrfache Verpackungen
unterlassen.

 Siehe auch FiBL Merkblatt Recycelbare
Plastiktcpfe, shop.fibl.org, Artikel-Nr. 1195.

Bio Suisse Richtlinien

* Werden Pflanzen in Knospe-Betrieben mit
dem Topf in den Boden gepflanzt, sind nur
Produkte (z.B. Papiertdpfe) zu verwenden,
welche in der FiBL Betriebsmittelliste gelistet
sind. Ziel ist, dass keine unerwiinschten Stoffe
durch die zersetzenden Tépfe in den Boden
eingetragen werden.

* Abbaubare Mulchfolien, welche nach der
Kultur in den Boden eingearbeitet werden,
missen in der Betriebsmittelliste aufgefihrt sein.

* Mutterpflanzen, welche fiir die Vermehrung
bestimmt sind, diirfen in Tépfen kultiviert werden.

¢ Kiichen- und Heilkréuter werden zusammen
mit dem Topf verkauft. Ernte und Verkauf von
Kréutern aus dem Topf ist nicht zuldssig.

¢ Bei Schnittblumen ist die Ernte aus Tépfen
erlaubt.

Bewdisserung

Der sorgsame Umgang mit Energie und Wasser ist
einer der Grundsadtze von Bio Suisse. Wasser als
wertvolles natiirliches Gut ist effizient und sparsam
zu verwenden. Es liegt in der Verantwortung der
Betriebe, ein Wassermanagement zu fiihren.

Die Uberkopfbewdsserung erleichtert in mittleren bis kleinen
Betrieben die Giessarbeit.

Mulchfolien

Abdeck- und Mulchmaterial sind in zwei Katego-
rien eingeteilt:

* Unverrottbare, dauerhafte Gewebe (z. B. Band-
chengewebe) sind moglichst zuriickhaltend und
auf minimaler Flache anzuwenden. Sie miissen
nach Kulturende verraumt, sollen mehrmals ver-
wendet und bei Entsorgung dem Recycling zu-
gefiihrt werden.

e Verrottbare Mulchfolien, welche nach Ende der
Kultur in den Boden eingearbeitet werden, diir-
fen nur zur Anwendung kommen, wenn es zuge-
lassene Produkte aus der FiBL Betriebsmittelliste
sind.

FiBL Betriebsmittelliste
Betriebsmittelliste auf shop.fibl.org, Artikel-Nr. 1032,
betriebsmittelliste.ch

Was Gértnereien tun kénnen

* Regenwasser nutzen.

* Bei grossen Systemen lohnt sich das Bewdssern
mit geschlossenen Kreisléufen und der
Rickfihrung von Gebrauchtwasser. Zusétzlicher
Gewinn: Ausgewaschene Néhrstoffe gehen

nicht verloren.
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https://www.fibl.org/de/shop/1195-plastiktoepfe
https://www.fibl.org/de/shop/1195-plastiktoepfe
https://www.fibl.org/de/shop/1195-plastiktoepfe
https://www.fibl.org/de/shop/1032-hilfsstoffliste
https://www.betriebsmittelliste.ch/index.html

Vermarktung

Kennzeichnung

Die Kennzeichnung der Knospe-Pflanzen muss
durch die produzierende Biogartnerei erfolgen (sie-
he Abbildung 6). Umstellprodukte diirfen mit der
Umstellungs-Knospe gekennzeichnet werden. Die
Etiketten werden bei den Jahreskontrollen durch
die Zertifizierungsstelle kontrolliert. Lizenznehmer
miissen die Etiketten an Bio Suisse einsenden.

Bei der Vermarktung von biologischen Zier-
pflanzen, Jungpflanzen und Topfkrautern an Wie-
derverkdufer ohne Knospe-Lizenz, miissen die
Vorgaben des Bio Suisse Merkblatts «Verkauf von
Bio-Pflanzen und Bio-Blumen mit der Knospe: In-
formationen fiir Verkaufsstellen ohne Knospe-Li-
zenz» beachtet werden. Siehe blaue Box rechts.

Verpackung

Aluminium und chlorhaltige Verpackungsmate-
rialien wie Polyvinylchlorid (PVC) sind im Handel
von Bioprodukten nicht erlaubt.

Tipps fur Gartnereien

* Bei Verpackung, Versand und Lieferung von
Biopflanzen ist umweltschonendes Verpackungs-
material zu verwenden (zum Beispiel Karton,
Recycling-PET).

¢ In Lieferketten sind Mehrwegsysteme sinnvoll.

* Grundsétzlich nur so viel Verpackung wie nétig
und Material aus nachwachsenden Rohstoffen
verwenden.

Vermarktung der Produktgruppen

Pflanzen in Topfen

Zier- und Wildpflanzen werden meist in Topfen
kultiviert und gelangen mit diesen Gebinden in
den Verkauf.

Schnittblumen

Die Verarbeitung von Blumen ist vor allem in Blu-
menldden von Bedeutung. Ausschliesslich Knospe-
Gartnereien mit Produzentenvertrag sowie Ver-
kaufsstellen mit Lizenzvertrag ist es erlaubt, die
Pflanzen zu Bioarrangements und -strdussen zu
verarbeiten.

Abbildung 6: Beispiel Etiketten-Aufdruck

Thymian 'Deutscher Winter'
Thymus vulgaris

\ Knospe-Lizenznehmer:

BIOSUISSE  Gérinerel Muster Q

1234 Musterstadt
Bio-Zertifizierung CH-BIO-XXX e

]

Pflichtkennzeichnungen
Optional

Artikelbezeichnung

Name und Adresse des*der Produzierenden
Zertifizierungsstelle (Name oder Code)
Knospe- oder Demeter-logo

NN —

Pflanzenpass (siehe blw.admin.ch > Nachhaltige Produktion >

Pflanzengesundheit > Handel mit Pflanzenmaterial > Schweiz

und EU > Pflanzenpass)

Verkaufsstellen ohne Knospe-Lizenz
Dirfen Knospe-Pflanzen verkaufen, missen diese
jedoch so belassen, wie sie geliefert werden.

Zu beachten:

¢ Knospe-Produkte mijssen so angeboten
werden, dass die Konsument*innen nicht
getduschte werden kénnen.

* Knospe-Produkte dirfen nicht zu Blumenstréus-
sen oder Arrangements verarbeitet werden.

e Knospe-Produkte sollten physisch getrennt von
nicht Knospe-Produkten angeboten werden.

* Behandlung und Diingung von Biopflanzen
ist nur mit Mitteln aus der Betriebsmittelliste
erlaubt.

Bio Suisse Merkblatt fir den Verkauf von
Bio-Pflanzen und Bio-Blumen ohne Knospe
bioaktuell.ch > Markt > Produkte >
Zierpflanzen
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https://www.bioaktuell.ch/fileadmin/documents/ba/Markt/Kraeuter_und_Zierpflanzen/Merkblatt_Verkauf_von_Bio-Pflanzen_und_Bio-Blumen_mit_der_Knospe.pdf
https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit/handelmitpflanzenmaterial/schweizundeu/pflanzenpass.html
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Handel mit Topfkré&utern

Fiir den Verkauf von ein- und mehrjahrigen Kii-

chenkrdutern im Topf gelten zusétzliche Anforde-

rungen, um die Gefahr der Verwechslung oder der

Kontamination mit Pestizidriickstinden zu verhin-

dern:

* Topf oder Plastikhaube muss beschriftet sein.

¢ Eine Stecketikette alleine ist nur dann zuléssig,
wenn ausschliesslich biologische Topfkrauter
transportiert, gelagert oder verkauft werden.

Gemiise-, Obst- und Beerenpflanzen

fir den Endverkauf

Fruchtgemiise-, Obst- und Beerenpflanzen in Top-
fen, die bereits erste erntereife Friichte tragen und
fiir die Weiterkultivierung gedacht sind, diirfen nur
an den Detailhandel oder Endverbraucher*innen
vermarktet werden. Bei solchen Kulturen muss
nach dem Umtopfen der Jungpflanze torffreies
Substrat verwendet werden. Die Ernte von Friich-
ten, Blattern und anderen Pflanzenteilen von Pflan-
zen, welche in Topfen kultiviert wurden, darf nicht
in den Verkauf gelangen.

Bei etikettierter Ware ist die Negativdeklaration «nichtbiologisch»
an jeder Nichtbiopflanze zu befestigen.

Direktvermarktung von
Nicht-Knospe-Produkten

Um in der Direktvermarktung das Angebot an
Pflanzen zu erhohen, diirfen Knospe-Gértnereien
ihr Sortiment auch mit nichtbiologischen Pflanzen
erweitern. Allerdings darf ein Produkt nicht gleich-
zeitig in Knospe- und Nicht-Knospe-Qualitat ange-
boten werden. Es ist also nicht erlaubt, Knospe-Erd-
beeren und Nicht-Knospe-Erdbeeren anzubieten,
Knospe-Erdbeeren und Nicht-Knospe-Himbeeren
aber schon.

Stehen auf derselben Verkaufsflache Biopflan-
zen und Nichtbiopflanzen, gelten strenge Auflagen
von Bio Suisse. Sie dienen dazu, Verwechslungen
und Kundentduschung zu vermeiden.

Als Grundsatz gilt
Demeter-, Knospe-, Bio-, und nichtbiologische
Pflanzen miissen als solche erkennbar sein!

Wichtig fiir Knospe-Gérinereien

* Negativdeklaration «nichtbiologisch» an jeder
Nichtbiopflanze bei etikettierter Ware oder
spezieller Farbcode (Etikette oder Topf) bei nicht
etikettierter Ware

 Deklaration des urspriinglichen produzieren-
den Betriebs

* Die nichtbiologischen Pflanzen werden
innerhalb der jeweiligen Klimazone oder des
Verkaufsabteils (z. B. Schattenhalle, Wasser-
pflanzen, temperiertes Gewdchshaus) getrennt
angeboten. Die Zonen missen deutlich als
«nichtbiologisch» gekennzeichnet werden.

¢ Deklaration als «nichtbiologisch» auf Liefer-
schein und Rechnung

 Die angebotenen Verkaufsprodukte missen in
der Betriebsmittelliste oder Positivliste ge-
listet sein.

* Lagerung und Verkauf von nicht zugelasse-
nen Hilfsmitteln (Gebeiztes Saatgut, Dinger,
Substrate, Pflanzenschutzmittel) ist gemdss Bio-
verordnung verboten.

* Knospe-Gdrtnereien diirfen keine nichtbiologi-
schen Gemiisejungpflanzen und Topfkréuter
vermarkten.
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Umstellungs-Checkliste Teil |

Ablauf, Aufgaben

Vorbereitung auf die Umstellung

Erfahrung sammeln, Umstellberatung in Anspruch nehmen, Netzwerk aufbauen,
Umstellungskurs absolvieren

Bio Suisse und Demeter-Richtlinien: bioaktuell.ch > Grundlagen > Das Bioregelwerk

Anmeldungen
1. Anmeldung bei einem Label
* Bio Suisse: bio-suisse.ch > Produzenten > Formulare > Anmeldeformular
e Demeter: demeter.ch > Bauern / Lizenznehmer > Demeter-Produzent*in /
Lizenznehmer*in werden / Marktinfos
2. Wahl und Vertragsabschluss mit einer Kontroll- und Zertifizierungsstelle
* bio inspecta AG bio-inspecta.ch
* Bio Test Agro AG bio-test-agro.ch
3. Meldung bei der kantonalen Stelle fir Biolandbau (fiir Gértnereien fakultativ):
umstellung.bioaktuell.ch > Bioberatung
4. Anmeldung mit Erst- und/oder Zweitmitgliedschaft bei einer Mitgliederorganisation
* Bioterra: bioterra.ch > Uber Bioterra > Bioterra fiir Betriebe
* Bio Suisse: bio-suisse.ch > Unser Verband > Unsere Mitglieder >
Mitgliederorganisationen

Beginn Umstellung
Gesamtbetrieblich unter Einhaltung aller Bio Suisse Richtlinien ab dem ersten Tag

Dauer Umstellung
Eine schrittweise Knospe-Umstellung, verteilt auf 5 Jahre, ist méglich.

Vermarktung wéhrend der Umstellung
Mit dem Logo «Umstellungs-Knospe»
Mit dem Demeter-Umstellungslogo, siehe demeter.ch > Suche: Umstellerbroschiire

Beratung

Allgemeine Informationen

¢ Kantonale Bioberater*innen der landwirtschaftlichen Schulen

* Demeter-Beratung auf demeter.ch > Infos/Links > Adressen und Links
Spezifische Informationen biologischen Zier- und Wildpflanzenproduktion
* Bioterra: bioterra.ch > Uber Bioterra > Bioterra fiir Betriebe

e Forschungsinstitut fir biologischen Landbau FiBL, Frick: info.suisse@fibl.org
* Bio Suisse, bioaktuell.ch > Markt > Produkte > Zierpflanzen

e Publikationen, Merkblétter: shop.fibl.org

Weiterbildungskurse
Knospe: Obligatorischer Besuch von 5 Einfilhrungs- oder Weiterbildungskurstagen

bis zum Ende des 3. Jahres nach Umstellungsbeginn. Nur anerkannte Weiterbildungs-

angebote werden angerechnet.

* 1 Einfihrungskurstag an einer kantonalen landwirtschaftlichen Schule

* 4 Weiterbildungskurstage zur Biozier- und Biowildpflanzenproduktion:
Durchfishrung durch FiBL und Bioterra

* Teilnahme an Arbeitskreisen (1 Tag anrechenbar): probio.bioaktuell.ch

Demeter: Obligatorischer Besuch von 4-tdgigem Einfihrungskurs und eintdgiger

Praparatekurs in den ersten 12 Monaten der Umstellung

Zertifizierung
Im Vorjahr ausgestellter Umstellungsausweis (U2) ist Legitimation fir Bio Suisse
Knospe-Vermarktung.

Bei einer Umstellung von nichtbiologisch auf Demeter darf das Demeter-Logo ab dem

4. Jahr nach Beginn der Umstellung verwendet werden.

Termine

1-2 Jahre vor der Umstellung
mit eigenen Versuchen beginnen.

Spétestens bis 30. November
fir die Umstellung auf Knospe-
Produktion im Folgejahr anmelden.

Spatestens bis 31. Dezember
fir eine Umstellung auf Demeter
im Folgejahr anmelden.

Direktzahlungsberechtigte
Betriebe: spatestens bis August
oder September anmelden
(Achtung: wird kantonal unter-

schiedlich gehandhabt).

Die Umstellung beginnt jeweils am
1. Januar.

Knospe: 2 Jahre
Demeter: 3 Jahre

Knospe: nach Erhalt des
U1 Zertifikats, frihestens ab 1. Mai
des ersten Umstellungsjahres

Vorgéngig und wéhrend der
Umstellungszeit, Angebot auch fir
zertifizierte Knospe- und Demeter-
betriebe

Knospe: verteilt auf 3 Jahre
Demeter: im 1. Umstellungsjahr

Knospe: Ab dem 3. Jahr.
Demeter: Ab dem 4. Jahr.
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https://www.bioaktuell.ch/grundlagen/bioregelwerk#c38852
https://partner.bio-suisse.ch/
https://www.bio-suisse.ch/de/info/partner/produzenten/anmeldung.html
https://demeter.ch/umstellung-auf-demeter/
https://demeter.ch/umstellung-auf-demeter/
https://www.bio-inspecta.ch/de/home
https://www.bio-test-agro.ch/
https://www.bioaktuell.ch/grundlagen/umstellung/allgemein/umstellungsberatung
https://www.bioterra.ch/ueber-bioterra/bioterra-fuer-betriebe
https://www.bio-suisse.ch/de/unser-verband/unsere-mitglieder/mitgliederorganisationen.html 
https://demeter.ch/umstellung-auf-demeter/#1500720350800-00b9233d-948e
https://demeter.ch/unterlagen/links/
https://www.bioterra.ch/ueber-bioterra/bioterra-fuer-betriebe
https://www.bioaktuell.ch/markt/produkte/zierpflanzen
https://www.fibl.org/de/shop
https://probio.bioaktuell.ch/ueber-probio

Umstellungs-Checkliste Teil 1l

Gartnerische Pflanzenproduktion - wichtige Fakten fir die Bioproduktion mit der Knospe

Ausgangs- und

Vermehrungsmaterial

Substrate /

Verwendung von Torf

> Torfreduktion:

shop.fibl.org,
Artikel-Nr. 2505

Dingung

Pflanzenschutz
> Pflanzenschutz im

Biozierpflanzenbau:

shop.fibl.org,
Artikel-Nr. 1573

Heizung /
Energieeffizienz

Topfe

Bewdsserung

Etikette

Verkauf von
Nichtbiopflanzen

Es gilt ein Verfigbarkeitsstufensystem, welches dariiber Auskunft gibt, ob Biogértnereien
Bioausgangsmaterial kaufen missen, ob Ausnahmen méglich sind, oder ob die Wahl der
Produktionsweise des Ausgangsmaterials freigestellt ist. Die Verfigbarkeitsstufeneinteilung
ist in der Sortenliste auf shop.fibl.org, Artikel-Nr. 1149 und auf organicxseeds.ch zu finden.
Fir den Nachweis der Nichtverfigbarkeit von biologischem Vermehrungsmaterial ist
organicxseeds.ch zu konsultieren.

Das Saatgut darf nicht chemisch-synthetisch gebeizt sein.

Bei vegetativem Vermehrungsmaterial ist der Einkauf von Nichtbiomaterial zur Weiter-
kultivierung mit Einschréinkungen méglich.

Beim Einkauf von nichtbiologischen, generativ vermehrten Jungpflanzen missen die fertig
kultivierten Pflanzen als Nichtbioware verkauft werden.

Substrate und Substrateinzelkomponenten miissen auf der aktuellen Betriebsmittelliste des
FiBL gelistet sein:

Betriebsmittelliste auf shop.fibl.org, Artikel-Nr. 1032, oder auf betriebsmittelliste.ch
Eigenmischungen oder «Auftragsmischungen» von Substratfirmen dirfen verwendet werden.
Jede Mischung muss riickverfolgbar sein.

Maximal festgelegte Torfgehalte missen eingehalten werden. Eine weitere Reduzierung

der Gehalte wird folgen.

* Einheimische Wildpflanzen: 0%

* Gruppenpflanzen und Stauden < 30%
* Topfpflanzen, Topfkrauter <50%
* Anzuchtsubstrate Jungpflanzen < 70%

Mineralisch-synthetische Dinger sind nicht erlaubt.

Erlaubt sind ausschliesslich organische Dingemittel und Bodenverbesserer, die in der
Betriebsmittelliste auf shop.fibl.org, Artikel-Nr. 1032, oder betriebsmittelliste.ch aufgefihrt sind.
Flissige Dinger sollten zuriickhaltend eingesetzt werden.

Topfkulturen sollen zielgerichtet gediingt werden.

Herbizide und chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel sind nicht erlaubt.

Im Vordergrund stehen vorbeugende Massnahmen, u. a. gute Klimafihrung, ausgewogene
Diingung, Hygiene, Férderung und Einsatz von Nitzlingen, Wahl geeigneter Sorten.
Zugelassene Pflanzenschutzmittel sind in der Betriebsmittelliste auf shop.fibl.org,
Artikel-Nr. 1032, oder auf betriebsmittelliste.ch aufgelistet.

Im geschiitzten Anbau soll méglichst wenig Energie verwendet werden. Bei geschitzten
Kulturflachen stehen maximale Heiztemperaturen, maximale Heizperioden, eine
energiesparende Anbautechnik, die Wahl des Heizungssystems / der Brennstoffe und eine
gute Warmedémmung im Vordergrund.

Die erforderlichen Minimalmassnahmen werden in den Weisungen geregelt.

Siehe bioaktuell.ch > Pflanzenbau > Gemiisebau > Gewéchshaus > Energieeffizienz

Keine Vorschriften, nur Empfehlungen, siehe auch Recycelbare Plastikicpfe: shop.fibl.org,

Artikel-Nr. 1195
Keine Vorschriften, nur Empfehlungen

Die Artikelbezeichnung, Name und Adresse des produzierenden Betriebs, die Zertifizierungs-
stelle und der Pflanzenpass sind Pflichtkennzeichnungen auf den Etiketten. Der Aufdruck des
Logos des Labels ist optional. Die Etiketten werden von der Zertifizierungsstelle kontrolliert.

Biologisch produzierte und zugekaufte nichtbiologische Pflanzen diirfen gleichzeitig
angeboten werden, missen jedoch zwingend gekennzeichnet und voneinander getrennt sein.
Verwechslung oder Téuschung der Kundschaft miissen vermieden werden.

Bio Suisse Richtlinien, 3.6.9.2 Handel und Direktvermarktung von nicht biologischen
Zierpflanzen auf bioaktuell.ch > Grundlagen > Das Bioregelwerk
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https://www.fibl.org/de/shop/1149-zierpflanzen
https://www.organicxseeds.ch
https://www.organicxseeds.ch
https://www.fibl.org/de/shop/2505-torfreduktion
https://www.fibl.org/de/shop/1032-hilfsstoffliste
https://www.betriebsmittelliste.ch/
https://www.fibl.org/de/shop/1032-hilfsstoffliste
https://www.betriebsmittelliste.ch/
https://www.fibl.org/de/shop/1573-pflanzenschutz-biozierpflanzen
https://www.fibl.org/de/shop/1573-pflanzenschutz-biozierpflanzen
https://www.fibl.org/de/shop/1032-hilfsstoffliste
https://www.betriebsmittelliste.ch/
https://www.bioaktuell.ch/pflanzenbau/gemuesebau/gewaechshaus/allgemein/energieeffizienz#c8663 
https://www.fibl.org/de/shop/1195-plastiktoepfe
https://www.bioaktuell.ch/grundlagen/bioregelwerk

Weiterfihrende Informationen

Ansprechpersonen und Links fiir Beratung
Forschungsinstitut fir biologischen Landbau FiBL
Regine Kern Fassler

Tel. +41 (0)62 865 17 12; regine.kern@fibl.org
bioaktuell.ch > Beratung > FiBL Beratung >
Regine Kern Féassler

Bio Suisse
bioaktuell.ch > Markt > Produkte > Zierpflanzen
bio-suisse.ch

Bioterra
Tel. +41 (0)44 454 48 44; fachstelle@bioterra.ch
bioterra.ch > Uber Bioterra > Bioterra fiir Betriebe

Demeter

Tel. +41 (0)61 706 96 48;
landwirtschaft@demeter.ch
demeter.ch > Bauern/Lizenznehmer

Umstellungs-Check der Zertifizierungsstellen

* bio-inspecta.ch > Bio-Betriebs-Check

* bio-test-agro.ch > Landwirtschaft > Umstellung
auf den Biolandbau > Umstellungscheck

Kurskalender

* Kurse zur Umstellung auf Biolandbau:
bioaktuell.ch > Grundlagen > Umstellung >
Pflichtkurse

* bioaktuell.ch > Aktuell > Agenda

« bioterra.ch > Uber Bioterra > Bioterra fiir Betriebe

 demeter.ch > Bauern/Lizenznehmer >
Ausbildung & Kurse

e fibl.org > Infothek > Terminkalender
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Bio Regelwerk mit Bio Suisse
und Demeter-Richtlinien
bioaktuell.ch > Grundlagen > Das Bioregelwerk

Praxispublikationen Zier- und Wildpflanzen
Auf fibl.org > Infothek > Downloads & Shop >
shop.fibl.org
* Betriebsmittelliste:
shop.fibl.org, Artikel-Nr. 1032,
oder betriebsmittelliste.ch
* Herstellung und Einsatz komposthaltiger
Pflanzsubstrate:
shop.fibl.org, Artikel-Nr. 1367
¢ Pflanzenschutz im Biozierpflanzenbau:
shop.fibl.org, Artikel-Nr. 1573
* Recycelbare Plastiktépfe:
shop.fibl.org, Artikel-Nr. 1195
* Sortenliste Biokrauter:
shop.fibl.org, Artikel-Nr. 1170
* Sortenliste Biozierpflanzen:
shop.fibl.org, Artikel-Nr. 1149
¢ Torfreduktion, Empfehlungen fiir den
produzierenden Gartenbau:
shop.fibl.org, Artikel-Nr. 2505

Verfigbarkeit von biologischem Saatgut
organicxseeds.ch

Ndhrstoffanalysen von eigenem Kompost

¢ Paket von Ibu (ericschweizer.ch > Labor >
Umweltanalytik > Kompost)

* Paket Kompost bei Wessling
(wessling-group.com > Leistungen >
Umwelt- und Agraranalytik > Agraranalytik >
Kompost und Gérprodukte)
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https://www.bioaktuell.ch/ansprechpartner/kern-faessler-regine
https://www.bioaktuell.ch/markt/produkte/zierpflanzen
https://www.bioterra.ch/ueber-bioterra/bioterra-fuer-betriebe
http://demeter.ch
https://www.bio-inspecta.ch/de/bio-betriebs-check
https://www.bio-test-agro.ch/wp-content/uploads/2024/06/KV-AM-FO_Anmeldeformular_U-Check_beschreibbar_de_1.0.pdf
https://www.bioaktuell.ch/grundlagen/umstellung/kurse
https://www.bioaktuell.ch/aktuell/agenda
https://www.bioterra.ch/ueber-bioterra/bioterra-fuer-betriebe
https://demeter.ch/ausbildung/
https://www.fibl.org/de/infothek/termine/terminliste
https://www.bioaktuell.ch/grundlagen/bioregelwerk#c38852
https://www.fibl.org/de/shop
https://www.fibl.org/de/shop/1032-hilfsstoffliste
https://www.betriebsmittelliste.ch/index.html
https://www.fibl.org/de/shop/1367-pflanzsubstrate
https://www.fibl.org/de/shop/1367-pflanzsubstrate
https://www.fibl.org/de/shop/1573-pflanzenschutz-biozierpflanzen
https://www.fibl.org/de/shop/1195-plastiktoepfe
https://www.fibl.org/de/shop/1170-biokraeuter
https://www.fibl.org/de/shop/1149-zierpflanzen
https://www.fibl.org/de/shop/2505-torfreduktion
https://www.fibl.org/de/shop/2505-torfreduktion
https://www.organicxseeds.ch
https://www.ericschweizer.ch/de/labor/umweltanalytik/kompost
https://de.wessling-group.com/de/leistungen/umwelt-und-agraranalytik/abfallanalytik/kompost-und-gaerprodukte
https://www.bioaktuell.ch/pflanzenbau/zierpflanzenbau
https://www.bioaktuell.ch/pflanzenbau/zierpflanzenbau/umstellung-von-gaertnereien

Impressum

Herausgebende Institutionen

Forschungsinstitut fir biologischen Landbau FiBL
Ackerstrasse 113, Postfach 219, 5070 Frick, Schweiz
Tel. +41 (0)62 86572 72

info.suisse@fibl.org, fibl.org

Bio Suisse

Peter Merian-Strasse 34, 4052 Basel, Schweiz
Tel. +41 (0)61 204 66 66

bio@bio-suisse.ch, bio-suisse.ch

Bioterra Schweiz

Zypressenstrasse 76, 8004 Zirich, Schweiz
Tel. +41 (0)44 454 48 44
fachstelle.bg@bioterra.ch, bioterra.ch

Demeter

Krummackerweg 9, 4600 Olten, Schweiz
Tel. +41 (0) 61 706 96 43
info@demeter.ch, demeter.ch

Autorin: Regine Kern Féssler (FiBL)

Mitarbeit: Sarah Bulliard (Bio Suisse), Angela Deppeler (Bio Suisse),
Jacques Fuchs (FiBL), Céline Girod (Bio Suisse), Tino Hedrich (FiBL),
Kathrin Huber (FiBL), Matthias Klaiss (FiBL), Martin Koller
(Innoplattform.bio), Manuel Meier (FiBL), Andreas Miller

(bio inspecta AG), Peter Miiller (FG Hortikultur), Bernhard Speiser
(FiBL), Marco Staub (Demeter), llona Stoffel (Bio Suisse), Mona Thomi

(Bioterra)
Redaktion: Sophie Thanner (FiBL)

Gestaltung: Brigitta Maurer (FiBL)

Fotos: Micha Eicher (scharfsinn.ch): S. 8; Konrad Hilpert (Eulenhof):
S. 20, 28; Kathrin Huber (FiBL): S. 19 (1); Hansjiirg Imhof (Imhofbio
AG): S. 2, 18; Regine Kern Féssler (FiBL): S. 1, 4,9, 11 (1), 12 (1, 2),
16,17 (1, 2),19 (2), 22, 24; Beat Létscher (GREEN Pflanzenhandel
GmbH): S. 11 (2); Alex Mathis (ZHAW): S. 15 (1-9); Christoph Schoch

(Stadtgriin Luzern): S. 3

Permalink: orgprints.org/id/eprint/56642/
FiBL Art.-Nr.: 1320

Das Merkblatt steht auf shop.fibl.org kostenlos zum Download zur Ver-
figung. Alle Angaben in diesem Merkblatt basieren auf bestem Wissen
und der Erfahrung der Autorin. Trotz grésster Sorgfalt sind Unrichtig-
keiten und Anwendungsfehler nicht auszuschliessen. Daher kénnen

die Autorin und die herausgebenden Institutionen keinerlei Haftung fiir
etwa vorhandene inhaltliche Unrichtigkeiten, sowie fiir Schédden aus
der Befolgung der Empfehlungen ibernehmen.

2026 © FiBL, Bio Suisse, Bioterra, Demeter


https://orgprints.org/id/eprint/56642/
https://www.fibl.org/de/shop

	Inhalt
	Weshalb auf Bio umstellen?
	Vor der Umstellung
	Ablauf der Umstellung
	Demeteranbau von Zier- und Wildpflanzen
	Ausgangs- und Vermehrungsmaterial
	Substrate
	Düngung
	Biologischer Pflanzenschutz
	Biodiversität fördern
	Energieeffizienz im geschützten Anbau
	Töpfe und Mulchfolien
	Bewässerung
	Vermarktung
	Umstellungs-Checkliste Teil I
	Umstellungs-Checkliste Teil II
	Weiterführende Informationen
	Impressum

